
 

Änderungen in Projekten 
 

 



Grundsätzlich soll man Projekte gemäß dem 

bewilligten Projektantrag und den Festlegungen des 

ZWV umsetzen. Dennoch können während der 

Umsetzung Situationen/Faktoren hinzukommen, die 

die  Änderungen notwendig machen.  



Die beantragte Projektänderung muss: 

• mit Projektauswahlkriterien und mit 

• BA-Auflagen 

übereinstimmen. 

Es sind Änderungen unzulässig, die bei der erneuten 

Überprüfung eine negative Bewertung des 

Projektantrags zur Folge gehabt hätten.  



Projektänderungen können folgende 

Bereiche  betreffen:  

Maßnahmen

-plan Zusammen-

arbeit 

 

Budget 

Indikatoren 
Durchführungs

-zeitraum 



Abhängig von der Art der Änderung gibt es folgende 

durch das Förderhandbuch geregelte Verfahrensarten: 

• Mitteilung an ILB über „technische Änderungen” – Tabelle Nr. 1 

 

• Geringfügige Änderungen der Projektinhalte – Tabelle Nr. 2 

 

• Änderungen des Projekts, die sich auf die definierten Projektziele, -

outputs und -ergebnisse, die Projektumsetzung und den 

Zuwendungszweck auswirken – Tabelle Nr. 3 

 

• Änderungen die eine Entscheidung des BA erfordern – Tabelle Nr. 4 



Die Änderungen werden je nach deren Art durch zuständige Stelle geprüft:  

 

 

Grundsätzlich sind Änderungen nur mit Mitteilung 

der ILB bzw. Abschluss des Nachtrags zum 

Zuwendungsvertrag durch ILB wirksam und 

förderfähig. 

ILB GS BA 



„Technische Änderungen“ (Tabelle 1) – ohne inhaltliche 

Auswirkungen auf das Projekt erfordern in der Regel keine 

Abstimmung – jeder Projektpartner kann sie selbständig 

einführen. 

 

Was kann er ohne Weiteres ändern?  

• Adresse Name, Sitz, Rechtsform, Gesellschaftsstruktur des 

Partners, 

• beim Leadpartner auch Kontaktdaten und Ansprechpartner 

/ Bevollmächtigter, 

• Berechtigung zum Vorsteuerabzug, die zur Einsparung der 

EFRE-Mittel führt. 

 

Alle Änderungen sind zu melden! 



Einfache Änderungen nach der Tabelle 1:  

• erfordern in der Regel keine Zustimmung der ILB, 

• sind aber in Partner- und Projektberichten unbedingt mitzuteilen.  

• ILB prüft die Änderungen - in manchen Fällen (siehe Spalte „Regeln und 

Einschränkungen“ der Tabelle 1) kann sie doch einen Änderungsantrag 

nach Tabelle 3 anfordern. 

Achtung! Im Förderhandbuch ist von einem Formular die Rede, mit dem 

man Änderungen anmelden kann, bei Änderungen nach den Tabellen 1 

und 2 reicht aber eine Mail und eine Mittteilung im Bericht aus  

 
GS 

       
ILB 

Prüfung 

LP 

PP 

                                       Gesamtbericht                                                                      KuPo 

       Partner- 

       bericht                                  

                                                     

                                                         Nachricht                                                                   Nachricht 

 

 



„Geringfügige Änderungen der Projektinhalte“ (Tabelle 2) – ohne Auswirkungen 

auf die definierten Projektziele, -outputs und -ergebnisse beziehen sich z.B. auf: 

    

• Erhöhung der Ausgaben in einer Kostenkategorie, sofern sie nicht höher als 20% 

der im ZWV vereinbarten Kostenansätze ist und sich durch Einsparungen in 

anderen Kostenkategorien ausgleichen lässt,  

• analog eine Erhöhung der Ausgaben eines Projektpartners um bis zu 10%, wenn 

diese durch Einsparungen anderer Partner ausgeglichen werden kann, 

• Verschiebung der EFRE-Mittel zwischen Haushaltsjahren (Mittelabflussplanung), 

• Änderungen im Zeitplan (z.B. Verschieben der Maßnahmen), sofern sich der 

geplante Durchführungszeitraum nicht ändert, 

• geringfügige Änderungen der Projektinhalte (z.B. Veranstaltungsort),   

• Erhöhung der Indikatorenwerte, Projektoutputs und –ergebnisse, 

• Geringfügige Änderungen im Bereich der Informations- und 

Kommunikationsmaßnahmen, wenn z.B. Anzahl der Pressenotizen wächst…  

 

Grundsätzlich handelt es sich also um Änderungen, die das Projekt positiv 

beeinflussen, die Mittel einsparen oder besser verwenden lassen.     



       

Geringfügige Änderungen der Projektinhalte:    

• erfordern in der Regel keine Zustimmung der ILB,  

• sind aber mit Projektpartnern zu vereinbaren und in Partner- 

und Projektberichten mitzuteilen. 

ILB prüft aber immer, ob die Änderung richtig eingestuft 

wurde und kann weitere Angaben bzw. eine förmliche 

Beantragung fordern!  

 

 
GS 

LP 
vereinbart alles mit 

sonstigen 

Projektpartnern 

ILB 
Prüfung 

PP 

Art.23 - Prüfer PP 

                                                      

 

 

                                                              

                                                                      Projektbericht 

 

 

 

                                                                     

 

                                                                     Partnerberichte 

 

 

 



 

 

 

Weitergehende Änderungen müssen mittels vorgegebener Formulare via 

Kundenportal der ILB in deutscher und polnischer Sprache beantragt, 

natürlich auch in Partner- und Projektberichten mitgeteilt werden. 
Die Änderungen darf der LP nach Abstimmung mit anderen PP beantragen.  

Es dürfen in der Regel während des Durchführungszeitraums nur zwei solche 

Anträge gestellt werden! 

 

DAS FORMULAR: https://interregva-bb-pl.eu/fuer-beguenstigte/projektaenderungen/ 
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Mit Auswirkung auf die definierten Projektziele, -outputs und -

ergebnisse, die Projektumsetzung und den Zuwendungszweck 

 

• Überschreitung der einzelnen Kostenkategorien um mehr als 20%  

• Überschreitung der Gesamtausgaben eines jeweiligen PP um 

mehr als 10% seines gesamten Projektanteils 

• Erhöhungen der EFRE-Mittel nicht höher als 10% / max. 50.000 

EUR  

• Änderungen im Zeitplan mit Auswirkungen auf 

Durchführungszeitraum  

• neue Maßnahmen, neue Kostenkategorien  

• Verringerung der Outputs und Ergebnisse  

• Änderung des Durchführungszeitraums, der Partner… 

 

Ein signifikanter Einfluss auf die Ziele und Indikatoren ist 

unzulässig!  

 
 

Änderungen nach Tabelle 3 



Änderungen die eine Entscheidung des BA erfordern 

• Erhöhung der EFRE-Mittel um mehr als 10%  oder mehr als 

50.000 EUR ist nötig.  

• Hinzukommen/Verzicht auf wesentliche neuen Maßnahmen 

• wesentliche Änderung der Partnerschaftsstruktur. 
 

 

Änderungen nach Tabelle 4 



Aufgabe 

Ordnen Sie die Beispiele entsprechenden Beispielen in den Tabellen zu 



Die Beantragung der Änderungen kann zwei Verfahren in Wege leiten:  
 

1. Die Änderungen aus der Tabelle 3: 

• erfordern in der Regel Zustimmung der ILB unter Berücksichtigung der 

Stellungnahme des GS, insbesondere bei der Gefährdung der 

Projektdurchführung und der Projektziele; 

• bei rein technisch-finanziellen Änderungen erfordern nur Zustimmung der ILB, 

• Bei Bedarf werden von ILB/GS Experten zu Rate gezogen. 

• Bei Erhöhung der EFRE-Mittel wird VB unterrichtet. 

Kriterium: kein signifikanter Einfluss auf die Ziele  

und Indikatoren (daher werden das GS und  

die Experten um Stellungnahmen gebeten) 

GS 
ILB 

prüft und 

entscheidet 

       LP 
vereinbart alles 

mit sonstigen 

Projektpartnern 

PP 

PP 

Antragstellung 

Formular / KuPo  

 
Stellung-

nahme 

bittet aber um… 

evtl. 

Experten- 

Stellung- 

nahmen 

wenn die EFRE-Mittel 

aufgestockt werden sollen,  

wird 

BA 
benachrichtigt  



2. Wenn ausnahmsweise, in einzelnen begründeten Fällen,  

eine Zustimmung des BA nötig ist oder als eine solche erscheint: 

• prüft das GS die Signifikanz der Änderungen. 

• Seinen Vorschlag (Entscheidungsvorlage) unterstützt die ILB.    

• Bei Bedarf zieht ILB/GS Experten zu Rate. 

• In einfachen Fällen (Erhöhung der EFRE-Mittel) 

wird der Antrag ohne Weiteres an BA weitergeleitet.   

 

Die Entscheidung des BA  

ist für die ILB bindend.  

GS 
prüft die 

Siginifikanz 

ILB 
bei der bloßen                                                         

Erhöhung der Mittel 

richtet den Antrag  an 

den BA weiter… 

 

 

       LP 
vereinbart alles 

mit sonstigen 

Projektpartnern 

PP 

PP 

Antragstellung 

Formular / KuPo  

 
Vorschlag 

…sonst an GS 

evtl. 

Experten- 

Stellung- 

nahmen 

BA 
entscheidet  

Unterstützung 

eine mit ILB 

abgestimmte  

Entscheidung-

vorlage 

Antrag 



 

 

Die Einführung der Änderungen vor der 

entsprechenden Genehmigung  erfolgt auf eigenes 

Risiko; ohne Zustimmung der zuständigen Stelle 

vorgenommene Änderungen können mangelnde 

Förderfähigkeit nach sich ziehen oder sogar zu 

Rückforderungen führen. 
 

Datum 



Wir danken für Ihre die Aufmerksamkeit! 
 

Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg 

 

Gemeinsames Sekretariat 
 

Kooperationsprogramm INTERREG V A  

 

Brandenburg – Polen 2014-2020 
 

Bischofstraße 1a, 15230 Frankfurt (Oder) 

 
https://interregva-bb-pl.eu/das-gemeinsame-sekretariat/ 
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